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Grundordnung der Hochschule Kaiserslautern 
 
Auf Grund des § 7 Abs. 1 Satz 1 in Verbindung mit § 76 Abs. 2 Nr. 1 und § 74 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 des Hochschul-
gesetzes (HochSchG) in der Fassung vom 19. November 2010 (GVBl. S. 463), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
18. Juni 2013 (GVBl. S. 157), BS 223-41, sowie § 4 Abs. 2 Satz 2, § 5 Abs. 1 Satz 2, § 5 Abs. 5 Satz 2, § 8 Abs. 2 
Satz 1 und § 9 der Landesverordnung über Leistungsbezüge sowie Forschungs- und Lehrzulagen im Hochschulbe-
reich vom 16. Juni 2004 (GVBl. S. 364), zuletzt geändert durch Artikel 1 der Verordnung vom 16. Januar 2014 
(GVBl. S. 7), BS 2032-1-3, hat der Senat der Fachhochschule Kaiserslautern am 26. Juni 2013 mit Zustimmung des 
Hochschulrats am 24. September 2013 die folgende Grundordnung der Fachhochschule Kaiserslautern beschlossen. 
Diese Ordnung hat das Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur mit Schreiben vom 
09.07.2014, Az.: 977 52305/462, genehmigt. Sie wird hiermit bekannt gemacht. 
 
I. Abschnitt 
§ 1  Name und Gliederung 
1. Kapitel: Leitung der Hochschule 
§ 2  Leitung der Hochschule 
2. Kapitel: Wahl der Präsidentin oder des Präsidenten und der Vizepräsidentin oder des Vizepräsidenten 
§ 3  Wahlgremium und Wahlleitung 
§ 4  Öffentliche Ausschreibung 
§ 5  Verfahren im Hochschulrat 
§ 6  Wahltag und Vorstellung der Kandidatinnen oder der Kandidaten  
§ 7  Durchführung der Wahl 
§ 8  Wahlergebnis 
§ 9  Wahlprotokoll 
§ 10 Wahlprüfung 
§ 11 Abwahl der Präsidentin oder des Präsidenten 
§ 12 Wahl der Vizepräsidentinnen oder der Vizepräsidenten 
3. Kapitel: Zentralorgane und Gremien 
§ 13 Zentralorgane 
§ 14 Zusammensetzung des Hochschulrates 
§ 15 Zusammensetzung des Senats 
§ 16 Frauenbeauftragte  
§ 17 Errichtung und Aufgaben von Ausschüssen 
§ 18 Ehrensenatorinnen oder Ehrensenatoren und Ehrenbürgerinnen oder Ehrenbürger 
4. Qualitätssicherung 
§ 19 Qualitätssicherung 
II. Abschnitt: Fachbereiche 
1. Kapitel: Wahl der Dekaninnen oder Dekane und Prodekaninnen oder Prodekane 
§ 20 Wahltag und Wahlvorschläge 
§ 21 Durchführung der Wahl 
§ 22 Wahlergebnis 
§ 23 Wahlprotokoll und Wahlprüfung 
§ 24 Vorzeitiges Ausscheiden 
§ 25 Wahl der Prodekanin oder des Prodekans 
§ 26 Abwahl 
2. Kapitel: Fachbereichsräte, Studiengangsleitungen 
§ 27 Größe der Fachbereichsräte 
§ 28 Studiengangsleitung 
§ 29 Aufgaben der Frauenbeauftragten des Fachbereiches 
III. Abschnitt: Berufungen von Professorinnen oder Professoren und Lehrkräften für besondere Aufgaben, Lehrbe-
auftragte 
1. Kapitel: Professorinnen oder Professoren 
§ 30 Ausschreibungen 
§ 31 Berufungskommission  
§ 32 Aufstellung der Vorschlagslisten 
§ 33 Probelehrveranstaltungen, Probevortrag und Bewerberinnen- oder Bewerbergespräch 
§ 34 Honorarprofessorinnen oder Honorarprofessoren 
2. Kapitel: Lehrkräfte für besondere Aufgaben, Lehrbeauftragte 
§ 35 Lehrkräfte für besondere Aufgaben 
§ 36 Lehrbeauftragte 
IV. Abschnitt: Verfahren zur Gewährung von besonderen Leistungsbezügen und zur Vergabe von Forschungs- und 
Lehrzulagen 
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§ 37 Besondere Leistungsbezüge 
§ 38 Funktions-Leistungsbezüge 
§ 39 Forschungs- und Lehrzulagen 
V. Abschnitt: Allgemeine Verfahrensvorschriften 
§ 40 Verfahrensgrundsätze 
§ 41 Einberufungen und Beschlussfähigkeit 
§ 42 Beschlüsse 
VI. Abschnitt: Wissenschaftlicher Einrichtungen, Betriebseinheiten und An-Institute 
§ 43 Wissenschaftliche Einrichtungen, Betriebseinheiten 
§ 44 An-Institute 
VII. Abschnitt: Privat finanzierte Auftragsforschung 
§ 45 Allgemeines 
§ 46 Selbstlosigkeit 
§ 47 Ausschließlichkeit 
§ 48 Verbot unverhältnismäßiger Vergütungen 
§ 49 Körperschaftsvermögen 
VIII. Abschnitt: Wahlen zu den Kollegialorganen  
§ 50 Wahlrecht, Wahlgruppen und Wählbarkeit 
§ 51 Wahlgrundsätze 
§ 52 Ersatzmitglieder 
§ 53 Stimmbezirke 
§ 54 Wahlleiterin oder Wahlleiter  
§ 55 Wahlvorstand 
§ 56 Wahltermin 
§ 57 Wahlvorschläge 
§ 58 Prüfung der Wahlvorschläge 
§ 59 Stimmzettel, Wahlraum 
§ 60 Wahlbekanntmachung 
§ 61 Nachweis des Wahlrechts und der Wählbarkeit 
§ 62 Wählerverzeichnis 
§ 63 Personalisierte Verhältniswahl 
§ 64 Mehrheitswahl 
§ 65 Stimmabgabe 
§ 66 Briefwahl 
§ 67 Stimmabgabe bei Briefwahl 
§ 68 Gültigkeit der Stimmabgabe 
§ 69 Wahlniederschrift  
§ 70 Wahlergebnis 
§ 71 Feststellung der Ergebnisse der Wahl 
§ 72 Einspruch, Wahlprüfung 
§ 73 Wiederholungswahl, Nachwahl 
§ 74 In-Kraft-Treten 
 

I. Abschnitt 

§ 1  Name und Gliederung 

Die Fachhochschule ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechtes und gleichzeitig staatliche Einrichtung. Sie führt 
den Namen Hochschule Kaiserslautern (University of Applied Sciences). Die Hochschule hat Standorte in Kaisers-
lautern, Pirmasens und Zweibrücken. Ihr Sitz ist Kaiserslautern.  
Sie gliedert sich in die fünf Fachbereiche Angewandte Ingenieurwissenschaften, Angewandte Logistik- und Poly-
merwissenschaften, Bauen und Gestalten, Betriebswirtschaft sowie Informatik und Mikrosystemtechnik. 

1. Kapitel: Leitung der Hochschule  

§ 2  Leitung der Hochschule 

(1) Die Hochschule wird von einer Präsidentin oder einem Präsidenten geleitet. 
(2) Wird die Präsidentin oder der Präsident durch zwei Vizepräsidentinnen oder zwei Vizepräsidenten mit 

jeweils hälftiger Freistellung unterstützt und vertreten, dürfen diese nicht dem gleichen Fachbereich angehö-
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ren. In Rechts- und Verwaltungsangelegenheiten einschließlich Haushalts-, Bau- und Personalangelegenheiten 
wird die Präsidentin oder der Präsident durch die Kanzlerin oder den Kanzler vertreten. Im Falle der Verhin-
derung der Vizepräsidentinnen oder der Vizepräsidenten wird die Präsidentin oder der Präsident in allen 
Angelegenheiten durch die Kanzlerin oder den Kanzler vertreten. 

(3) Zur Unterrichtung der Öffentlichkeit im Namen der Hochschule ist nur die Präsidentin oder der Präsident 
befugt, soweit sie oder er nicht hauptberuflich an der Hochschule tätige Mitglieder hierzu ermächtigt hat.  

2. Kapitel: Wahl der Präsidentin oder des Präsidenten und der Vizepräsidentin oder des Vizepräsidenten 

§ 3  Wahlgremium und Wahlleitung 

(1) Der Senat wählt die Präsidentin oder den Präsidenten und die Vizepräsidentinnen oder die Vizepräsidenten. 
(2) Die Wahl wird durch die Wahlleiterin oder den Wahlleiter vorbereitet, durchgeführt und geleitet. Die 

Wahlleiterin oder der Wahlleiter ist die Kanzlerin oder der Kanzler. 

§ 4  Öffentliche Ausschreibung 

Die Stelle der Präsidentin oder des Präsidenten wird vom Wahlleiter oder der Wahlleiterin mit einer Bewerbungs-
frist von mindestens fünf Wochen öffentlich und hochschulintern ausgeschrieben. Mindestens zwei Wochen der 
Bewerbungsfrist müssen in der Vorlesungszeit liegen. Unverzüglich nach Ablauf der Bewerbungsfrist teilt die Wahl-
leiterin oder der Wahlleiter den Mitgliedern des Senats und des Hochschulrates die Namen der Bewerberinnen 
oder Bewerber mit. 

§ 5  Verfahren im Hochschulrat  

Der Hochschulrat führt ein Auswahlverfahren durch und lädt geeignete Bewerberinnen oder Bewerber zu einer 
Vorstellungsrunde ein. Der Hochschulrat kann auch Personen vorschlagen, die sich nicht beworben haben. Er er-
stellt im Einvernehmen mit dem zuständigen Ministerium einen Vorschlag für den Senat, der mindestens drei Per-
sonen umfassen soll. Der Wahlleiter gibt die Vorschlagsliste den Mitgliedern des Senats unverzüglich bekannt.  

§ 6  Wahltag und Vorstellung der Kandidatinnen oder der Kandidaten 

(1) Frühestens vier Wochen nach Bekanntgabe der Wahlvorschläge gem. § 5 findet die Wahl statt. Den Wahl-
tag bestimmt die Wahlleiterin oder der Wahlleiter. 

(2) Die vom Hochschulrat vorgeschlagenen Kandidatinnen oder Kandidaten stellen sich dem Senat vor der 
Wahl vor. 

(3) Die Termine nach Abs. 1 und 2 dürfen nicht in die vorlesungsfreie Zeit fallen. 

§ 7  Durchführung der Wahl 

(1) Die Wahlleiterin oder der Wahlleiter lädt die Mitglieder des Senats spätestens zwei Wochen vor der Wahl 
schriftlich zur Wahl ein.  

(2) Nachdem die Wahlleiterin oder der Wahlleiter die Wahlhandlung für abgeschlossen erklärt hat, erfolgt die 
Auszählung der abgegebenen Stimmen. 
Ein Stimmzettel ist ungültig,  
1. wenn er nicht gekennzeichnet ist, 
2. oder er nicht als amtlich erkennbar ist,  
3. oder aus seiner Kennzeichnung der Wille der Wählerin oder des Wählers nicht zweifelsfrei hervor-

geht,  
4. oder in ihm eine Person benannt ist, die nicht vorgeschlagen ist  
5. oder er außer der Bezeichnung des oder der Gewählten noch Zusätze enthält. 

§ 8  Wahlergebnis 

(1) Als Präsidentin oder Präsident ist gewählt, wer mehr als die Hälfte der Stimmen der Mitglieder des Senats 
auf sich vereinigt. 

(2) Stehen mehr als zwei Kandidatinnen oder Kandidaten zur Wahl, so findet nach einem vergeblichen ersten 
Wahlgang ein zweiter Wahlgang statt. In diesem stehen nur noch die beiden Kandidatinnen oder Kandidaten 
mit den im ersten Wahlgang erreichten höchsten Zahlen der abgegebenen Stimmen zur Wahl. Ist wegen 
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Stimmengleichheit unklar, wer den zweiten Wahlgang erreicht, so entscheidet darüber eine Stichwahl zwi-
schen den stimmengleichen Kandidatinnen oder Kandidaten.  

(3) Die Zahl der Wahlgänge wird auf drei beschränkt. Erreicht keine der Kandidatinnen oder Kandidaten die 
erforderliche Mehrheit, erfolgt eine Neuausschreibung. 

(4) Das Wahlergebnis wird von der Wahlleiterin oder vom Wahlleiter verkündet. Sie oder er teilt dem oder 
der Gewählten die Wahl mit und fordert sie oder ihn auf, binnen einer Woche zu erklären, ob sie oder er 
die Wahl annimmt. Gibt die oder der Gewählte innerhalb dieser Frist keine Erklärung ab, so gilt die Wahl als 
nicht angenommen. 

§ 9  Wahlprotokoll 

Über die Sitzung des Senats einschließlich der Wahlhandlung ist ein Protokoll zu führen. 

§ 10  Wahlprüfung 

(1) Alle Wahlberechtigten und Vorgeschlagenen können binnen einer Ausschlussfrist von einer Woche nach 
dem Tage der Verkündung des Wahlergebnisses die Wahl unter Angabe von Gründen durch eine schrift-
lich, gegenüber der Wahlleiterin oder dem Wahlleiter, abzugebende Erklärung anfechten. 

(2) Eine Wahlanfechtung ist nur begründet, wenn wesentliche Vorschriften über das Wahlverfahren verletzt 
worden sind und diese Verletzung zu einem anderen Wahlergebnis geführt hat oder hätte führen können. 

(3) Über eine Wahlanfechtung entscheidet die Wahlleiterin oder der Wahlleiter. Die Entscheidung ist schriftlich 
zu begründen, und der Antragstellerin oder dem Antragsteller sowie der oder dem Gewählten zuzustellen. 
Ist die Wahlanfechtung begründet, so hat die Wahlleiterin oder der Wahlleiter die Wahl für ungültig zu er-
klären und eine Wiederholungswahl durchzuführen. 

§ 11  Abwahl der Präsidentin oder des Präsidenten 

(1) Die Präsidentin oder der Präsident kann mit einer Mehrheit von drei Viertel der Mitglieder des Senats ab-
gewählt werden. Ein entsprechender Antrag kann nur aus wichtigem Grund gestellt werden und muss min-
destens von einem Viertel der Mitglieder des Senats unterzeichnet sein. Der schriftliche Antrag ist unter Mit-
teilung des wichtigen Grundes an die Kanzlerin oder den Kanzler zu richten. 

(2) Die Kanzlerin oder der Kanzler leitet unverzüglich nach der Antragstellung ein Mediationsverfahren ein. In 
diesem Verfahren soll versucht werden, den für die Abwahl geltend gemachten wichtigen Grund im Wege 
einer gütlichen Einigung zwischen den Beteiligten auszuräumen. Die Auswahl der Mediatorin oder des Medi-
ators obliegt der Kanzlerin oder der Kanzler im Einvernehmen mit der oder dem Vorsitzenden des Hoch-
schulrates. 

(3) Erklärt die Mediatorin oder der Mediator das Mediationsverfahren für gescheitert oder gelingt eine gütliche 
Einigung nicht innerhalb von vier Wochen, lädt die Kanzlerin oder der Kanzler den Senat zu einer Sitzung 
über die Abwahl der Präsidentin oder des Präsidenten ein. Vor dieser Sitzung ist dem Hochschulrat Gele-
genheit zur Stellungnahme zu geben. Diese Stellungnahme wird den Mitgliedern des Senats mit der Einla-
dung zu der Sitzung vorgelegt. Die Kanzlerin oder der Kanzler lädt zu dieser Sitzung spätestens zwei Wo-
chen vor dem Sitzungstag ein; sie oder er leitet die Sitzung des Senats.  

(4) Der Abwahl der Präsidentin oder des Präsidenten muss der Hochschulrat mit der Mehrheit seiner Mitglie-
der zustimmen. Lehnt der Hochschulrat die Abwahl der Präsidentin oder des Präsidenten ab, kann der Se-
nat den Beschluss des Hochschulrats mit drei Vierteln seiner Mitglieder zurückweisen. 

(5) Das Ergebnis des Verfahrens wird dem zuständigen Ministerium mitgeteilt. 

§ 12  Wahl der Vizepräsidentinnen oder der Vizepräsidenten 

(1) Die Stelle der Vizepräsidentinnen oder der Vizepräsidenten wird von der Wahlleiterin oder vom Wahlleiter 
öffentlich ausgeschrieben. Spätestens vier Wochen nach Ende der Bewerbungsfrist legt die Präsidentin oder 
der Präsident über die Wahlleiterin oder den Wahlleiter den Mitgliedern des Senats einen Vorschlag für die 
Wahl der Vizepräsidentin oder des Vizepräsidenten vor. 

(2) Sofern die Präsidentin oder der Präsident von ihrem oder seinem Vorschlagsrecht keinen Gebrauch macht, 
erfolgt die Wahl der Vizepräsidentinnen und Vizepräsidenten auf Vorschlag des Hochschulrates (vgl. § 82 (2) 
Satz 4 HochSchG). 

(3) Spätestens vier Wochen nach Bekanntgabe der Vorschlagsliste findet die Wahl statt. Die §§ 7 Abs. 1 Satz 2, 
Abs. 2, Abs. 3, sowie Abs. 2 - 4, gelten für die Wahl der der Vizepräsidentinnen oder Vizepräsidenten ent-
sprechend. 
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3. Kapitel: Zentralorgane und Gremien 

§ 13  Zentralorgane 

(1) Zentralorgane der Hochschule sind der Hochschulrat, die Präsidentin oder der Präsident und der Senat. 
(2) Die Aufgaben und die Zusammensetzung des Hochschulrates ergeben sich aus den §§ 74 und 75 Hoch-

SchG. 
(3) Die Aufgaben und die Zusammensetzung des Senats ergeben sich aus den §§ 76 und 77 des HochSchG und 

dieser Grundordnung. 
(4) Die Aufgaben der Präsidentin oder des Präsidenten ergeben sich aus § 79 HochschulG. 

§ 14  Zusammensetzung des Hochschulrates 

Mindestens drei interne Mitglieder des Hochschulrates müssen der Gruppe der Professorinnen und Professoren 
angehören. Ein Mitglied soll aus der Gruppe der Studierenden gewählt werden. 
Scheidet ein Mitglied der Hochschule aus, wird für den Rest der Amtszeit ein Mitglied nachgewählt. 

§ 15  Zusammensetzung des Senats 

(1) Dem Senat gehören an: 
1. die Präsidentin oder der Präsident als vorsitzendes Mitglied 
2. zehn Vertreter der Gruppe der Professorinnen oder Professoren (§37 (2) Satz 1 Nr. 1 HochSchG) 
3. fünf Vertreter der Gruppe der Studierenden (§ 37 (2) Satz 2 HochSchG) 
4. drei Vertreter der Gruppe der akademischen Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter und nicht wissen-

schaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (§ 37 (2) Satz 3 und 4 HochSchG) 
Die Vizepräsidentinnen oder Vizepräsidenten, die Kanzlerin oder der Kanzler und die Dekaninnen oder De-
kane gehören dem Senat beratend an, sofern sie nicht Mitglied gemäß Abs. 1 Satz 1 sind oder dem Hoch-
schulrat angehören. 

(2) Die Professorinnen und Professoren der Fachbereiche wählen je zwei ihrer Vertreter aus dem Fachbereich 
in den Senat.  

(3) Die Studierenden der Fachbereiche wählen je eine Vertreterin oder einen Vertreter aus dem Fachbereich in 
den Senat. 

(4) Die akademischen Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter und nicht wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter wählen je eine Vertreterin oder einen Vertreter je Standort in den Senat. 

(5) Scheidet ein Mitglied des Senats aufgrund der Wahl in den Hochschulrat aus dem Senat aus, rückt das Er-
satzmitglied in den Senat nach. Ist kein Ersatzmitglied gewählt, kann der Fachbereich für die verbleibende 
Amtszeit des Senats ein Mitglied nachwählen. 

(6) Eine Änderung der Sitzverteilung während einer laufenden Amtsperiode erfolgt nicht.  
 

§ 16  Frauenbeauftragte 

(1) Die Frauenbeauftragte achtet auf die Vermeidung von Nachteilen für Wissenschaftlerinnen, weibliche Lehr-
personen, sonstige Mitarbeiterinnen und Studierende; sie unterstützt die Hochschule in der Wahrnehmung 
ihrer Aufgaben, die Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern zu fördern und auf die 
Beseitigung bestehender Nachteile hinzuwirken. 

(2) Die Frauenbeauftragte sollte jeweils einmal im Jahr dem Senat über die von ihr gesetzten Ziele und deren 
Verwirklichung berichten. 

§ 17  Errichtung und Aufgaben von Ausschüssen 

(1) Gremien können Ausschüsse bilden. Diesen Ausschüssen kann Entscheidungsbefugnis übertragen werden.  
(2) Soll ein Ausschuss mit Entscheidungsbefugnis eingerichtet werden, sind die Aufgaben in dem Einsetzungsbe-

schluss konkret nach Inhalt, Zweck und Ausmaß zu beschreiben. Die Bestellung des Ausschusses endet mit 
der Amtszeit des Gremiums, das ihn eingesetzt hat. Die Vorsitzende oder der Vorsitzende eines Ausschus-
ses berichtet dem Gremium regelmäßig. 

(3) Die Zusammensetzung muss nicht dem Gruppenprinzip entsprechen, sofern dies nicht durch andere Vorga-
ben zwingend ist. 

(4) Die Mitglieder eines Ausschusses wählen aus ihrer Mitte die Vorsitzende oder den Vorsitzenden und ihre 
Stellvertreterin oder seinen Stellvertreter mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen der Mitglieder.  

(5) Ein Ausschuss kann durch das einrichtende Gremium wieder aufgehoben werden. 
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§ 18  Ehrensenatorinnen oder Ehrensenatoren und Ehrenbürgerinnen oder Ehrenbürger  

(1) Die Hochschule kann durch Beschluss des Senats Personen, die sich um die Hochschule verdient gemacht 
haben, die Würde einer Ehrensenatorin oder eines Ehrensenators verleihen. Die Präsidentin oder der Präsi-
dent leitet Vorschläge zur Verleihung der Ehrensenatorenwürde in Abstimmung mit den Dekaninnen oder 
Dekanen an den Senat weiter. 

(2) Die Hochschule kann durch Beschluss des Senats Personen, die sich um Wissenschaft oder Kunst besonders 
verdient gemacht haben, die Würde einer Ehrenbürgerin oder eines Ehrenbürgers verleihen. Die Präsidentin 
oder der Präsident leitet Vorschläge zur Verleihung der Ehrenbürgerwürde in Abstimmung mit den Deka-
ninnen oder Dekanen an den Senat weiter. 

(3) Für die Behandlung von Vorschlägen gemäß Abs. 1 sind zwei Sitzungen des Senats vorzusehen, wobei in der 
ersten Sitzung lediglich die begründete Nominierung der vorgeschlagenen Person erfolgt. In einer weiteren 
Sitzung wird ein entsprechender Antrag zur Abstimmung gestellt. 

 4. Qualitätssicherung 

§ 19  Qualitätssicherung 

Qualitätssicherungssystem: Das Verfahren hinsichtlich der Qualitätssicherung wird durch die Teilgrundordnung 
Qualitätsmanagement, die Evaluationssatzung und das Qualitätsmanagementhandbuch der Hochschule geregelt. 

II. Abschnitt: Fachbereiche 

1. Kapitel: Wahl der Dekaninnen oder Dekane und Prodekaninnen oder Prodekane;  

§ 20  Wahltag und Wahlvorschläge 

(1) Die Dekanin oder der Dekan wird vom Fachbereichsrat aus dem Kreis der dem Fachbereichsrat angehö-
renden Professorenvertretung gewählt, nicht jedoch während der vorlesungsfreien Zeit. Die Wahl findet in 
der konstituierenden Sitzung des neu gewählten Fachbereichsrats statt, zu der die oder der Vorsitzende des 
Wahlvorstandes gemäß § 52 der Grundordnung mit einer Ladungsfrist von mindestens zwei Wochen ein-
lädt. Die konstituierende Sitzung findet zum Ende des Semesters statt, in dem die Amtszeit der amtierenden 
Dekanin oder des amtierenden Dekans abläuft und wird vom Wahlvorstand geleitet. 

(2) Der Wahlvorstand ist beschlussfähig, wenn mindestens das vorsitzende und ein beisitzendes Mitglied anwe-
send sind. Beschlüsse werden mit Stimmenmehrheit gefasst; bei Stimmengleichheit gibt die Stimme des vor-
sitzenden Mitglieds den Ausschlag. 

(3) Die Wahl der Dekanin oder des Dekans eines erstmals gewählten Fachbereichsrats findet in der konstituie-
renden Sitzung des jeweiligen Fachbereichsrats statt. 

(4) Jedes Mitglied des Fachbereiches kann der Vorsitzenden oder dem Vorsitzenden des Wahlvorstandes bis 
spätestens eine Woche vor dem Wahltag eine Professorin oder einen Professor mit deren oder dessen 
schriftlichem Einverständnis als Kandidatin oder Kandidaten vorschlagen. Nach Ablauf der Vorschlagsfrist 
macht die Vorsitzende oder der Vorsitzende des Wahlvorstandes unverzüglich die Namen der Kandidatin 
oder des Kandidaten bekannt. 

§ 21  Durchführung der Wahl 

(1) Die oder der Vorsitzende des Wahlvorstandes eröffnet die Sitzung und leitet den Wahlvorgang. Sie oder er 
wird von den Beisitzern unterstützt und von der oder dem jeweils nach Lebensjahren Älteren vertreten. 

(2) Jedes Mitglied des Fachbereichsrats hat eine Stimme. Die geheime Wahl erfolgt mit vom Wahlvorstand 
vorbereiteten Stimmzetteln. 

(3) Nachdem die oder der Vorsitzende des Wahlvorstandes die Wahlhandlung für abgeschlossen erklärt hat, 
erfolgt die Auszählung der abgegebenen Stimmen. Für die Ungültigkeit von Stimmzetteln gilt §7 Abs. 3 ent-
sprechend. 

§ 22  Wahlergebnis 

(1) Als Dekanin oder Dekan ist gewählt, wer mehr als die Hälfte der Stimmen der Mitglieder des Fachbereichs-
rats auf sich vereinigt. Im Übrigen gelten § 8 Abs. 2 bis 4 entsprechend. 

(2) Die oder der Vorsitzende des Wahlvorstandes übermittelt das Wahlergebnis der Wahlleiterin oder dem 
Wahlleiter, die oder der es bekannt macht.  
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§ 23  Wahlprotokoll und Wahlprüfung 

Über die Sitzung des Fachbereichsrats einschließlich der Wahlhandlung ist vom Wahlvorstand ein Protokoll zu 
führen. 
 

§ 24  Vorzeitiges Ausscheiden 

(1) Die Dekanin oder der Dekan oder die Prodekanin oder der Prodekan kann aus wichtigem Grund vorzeitig 
aus dem Amt ausscheiden. Der Fachbereichsrat wählt eine Nachfolgerin oder einen Nachfolger für den Rest 
der Amtszeit. 

§ 25  Wahl der Prodekanin oder des Prodekans 

(1) Die Fachbereiche können entscheiden, dass die Dekanin oder der Dekan durch zwei Prodekaninnen oder 
Prodekane unterstützt wird.  

(2) Die Prodekanin oder der Prodekan wird vom Fachbereichsrat aus dem Kreis der dem Fachbereichsrat an-
gehörenden Professorenvertreter gewählt. Im Übrigen gelten die für die Wahl der Dekanin oder des De-
kans maßgebenden Vorschriften entsprechend. Abweichend von § 19 Abs. 4 können Wahlvorschläge und 
Einverständniserklärungen bis zu Beginn der Wahlhandlung zu Protokoll gegeben werden. 

(3) Findet die Wahl der Dekanin oder des Dekans und der Prodekanin oder des Prodekans gleichzeitig statt, so 
sind Dekanin oder Dekan und Prodekanin oder Prodekan in getrennten Wahlgängen zu wählen. 

§ 26  Abwahl 

Dekanin oder Dekan und Prodekanin oder Prodekan können jeweils durch Wahl einer Nachfolgerin oder eines 
Nachfolgers abgewählt werden. Für die Wahl der Nachfolgerin oder des Nachfolgers sind Zweidrittel der Stimmen 
der Mitglieder des Fachbereichsrats erforderlich. 

2. Kapitel: Fachbereichsräte, Studiengangsleitungen 

§ 27  Größe der Fachbereichsräte 

Dem Fachbereichsrat gehören an: 
1. neun Mitglieder der Gruppe der Professorinnen oder Professoren (§ 37 (2) Satz 1 Nr. 1 HochSchG) 
2. sechs Mitglieder der Gruppe der Studentinnen oder Studenten (§ 37 (2) Nr. 2 HochSchG) 
3. zwei Mitglieder der Gruppe der akademischen Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter und nicht wis-

senschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (§ 37 (2) Nr. 3 oder 4 HochSchG).  

§ 28  Studiengangsleitung 

(1) Die Fachbereiche richten für jeden Studiengang eine Studiengangsleitung ein. Die Studiengangsleitung kann 
durch eine oder mehrere Personen gebildet werden. 

(2) Zu Studiengangsleitungen können Professorinnen und Professoren, die in der Regel in dem Zeitraum der 
vergangenen zwei Jahre in dem zu leitenden Studiengang gelehrt haben sollen, berufen werden. Aufgaben-
stellung und Kompetenzen der Studiengangsleitung werden durch den Fachbereichsrat festgelegt. 

§ 29  Aufgaben der Frauenbeauftragten des Fachbereiches 

(1) Der Fachbereich soll gemäß § 72 Abs. 5 HochSchG eine Frauenbeauftragte bestellen. 
(2) Die Frauenbeauftragten der Fachbereiche achten auf die Vermeidung von Nachteilen für Wissenschaftlerin-

nen, weibliche Lehrpersonen, Assistentinnen und Studierende, die dem Fachbereich zugeordnet sind. 
(3) Die Frauenbeauftragten der Fachbereiche werden aus dem Kreis der dem Fachbereich angehörenden 

hauptamtlichen Mitgliedern vom Fachbereichsrat für die Dauer von drei Jahren bestellt. 
(4) Die Bestellung der Frauenbeauftragten erfolgt grundsätzlich in der ersten Sitzung der neu gewählten Fachbe-

reichsräte in geheimer Abstimmung. Vorschläge können von im Fachbereich tätigen hauptamtlichen Mitglie-
dern bis eine Woche vor der Fachbereichsratsitzung mit dem Einverständnis der Vorgeschlagen bei der De-
kanin oder beim Dekan eingereicht werden. 
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III. Abschnitt: Berufungen von Professorinnen oder Professoren und Lehrkräften für besondere Aufgaben, 
Lehrbeauftragte 

1. Kapitel: Professorinnen oder Professoren 

§ 30  Ausschreibungen 

Die Präsidentin oder der Präsident weist einem Fachbereich nach eingehender Diskussion mit den Dekaninnen 
oder Dekanen und unter Berücksichtigung der allgemeinen Grundsätze des Senats eine W-Stelle zu. Der Entwurf 
des Ausschreibungstextes für die zu besetzende Stelle wird im Fachbereich erstellt und vom Fachbereichsrat verab-
schiedet. Er dient als Basis zur formalen Beantragung der Stelle bei der Präsidentin oder beim Präsidenten. Die 
Ausschreibungstexte bedürfen der Zustimmung der Präsidentin oder des Präsidenten.   

§ 31  Berufungskommission 

(1) An der Entscheidung über Vorschläge für die Berufung von Professorinnen oder Professoren können Pro-
fessorinnen oder Professoren des Fachbereichs, die dem Fachbereichsrat nicht angehören, stimmberechtigt 
mitwirken, wenn sie der Dekanin oder dem Dekan innerhalb der Bewerbungsfrist für die zu besetzende 
Professorenstelle schriftlich mitteilen, dass sie ihr Stimmrecht ausüben wollen. Sie gelten bei der Bestimmung 
der Mehrheit nach § 31 Abs.8 Grundordnung nur insoweit als dem Gremium angehörig, soweit sie an der 
Entscheidung mitgewirkt haben. Satz 1 gilt für gemeinsame Ausschüsse entsprechend. 

(2) Zur Vorbereitung der Vorschlagsliste wird eine Berufungskommission mit mindestens fünf stimmberechtig-
ten Mitgliedern vom Fachbereichsrat vorgeschlagen und durch die Präsidentin oder den Präsidenten einge-
setzt. Drei der Mitglieder, aber mindestens die Hälfte, müssen Professorinnen oder Professoren sein. Im Üb-
rigen gehören der Berufungskommission eine Vertreterin oder ein Vertreter der wissenschaftlichen oder 
künstlerischen Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter und eine Vertreterin oder ein Vertreter der Studierenden 
an. Die Frauenbeauftragte des Fachbereiches oder die Frauenbeauftragte der Hochschule gehört ebenfalls 
der Berufungskommission mit beratender Stimme an. 

(3) Bei der Einsetzung einer Berufungskommission schlägt der Fachbereichsrat eine Vorsitzende oder einen 
Vorsitzenden sowie deren Stellvertreterin oder Stellvertreter vor. Die Präsidentin oder der Präsident legt 
den Vorsitz und die Stellvertretung fest. Gehört die Dekanin oder der Dekan der Berufungskommission 
nicht an, so ist er oder sie zu deren Sitzungen zu laden; er oder sie kann an den Sitzungen mit beratender 
Stimme teilnehmen.  

§ 32  Aufstellung der Vorschlagslisten 

(1) Alle Bewerberinnen oder Bewerber werden in einer Erfassungsliste erfasst und es wird jeweils ein schriftli-
ches Bewerberinnen- oder Bewerberprofil erstellt. 

(2) Die Dekanin oder der Dekan leitet alle Bewerbungen und Bewerbungsunterlagen der  oder dem Vorsitzen-
den der Berufungskommission weiter. Die Dekanin oder der Dekan kann für die Vorlage des Entwurfs einer 
Einladungsliste durch die Berufungskommission einen Termin bestimmen. Die Mitglieder des Fachbereichs-
rats und der Berufungskommission können nach Eingang der Bewerbungsunterlagen beim Fachbereich diese 
bei der oder bei dem Vorsitzenden der Berufungskommission einsehen; auf die Verschwiegenheitspflicht ist 
hinzuweisen. Die Einsichtnahme ist zu dokumentieren. 

(3) Die Berufungskommission prüft zunächst, ob die Bewerberinnen oder Bewerber insbesondere die Voraus-
setzungen des § 49 HochSchG erfüllen. Die Berufungskommission stimmt über die Einladungsliste ab. Die 
Abstimmungsergebnisse sind zu protokollieren.  

(4) Alle Mitglieder der Berufungskommission erklären, ob und wenn ja welche Bewerberinnen oder Bewerber 
auf der Erfassungsliste ihnen persönlich bekannt sind. Die gegebenenfalls vorhandenen persönlichen oder 
beruflichen Beziehungen zu Bewerberinnen oder Bewerbern müssen offen gelegt werden.  

(5) Werden Bewerberinnen oder Bewerber nicht auf die Einladungsliste gesetzt, so ist dies schriftlich stichhaltig 
zu begründen. 

(6) Werden Bewerberinnen, die die Voraussetzungen des § 49 HochSchG erfüllen, nicht eingeladen, so muss 
die Frauenbeauftragte des Fachbereiches zustimmen. 

(7) Nach Abschluss der Probelehrveranstaltung würdigt die Berufungskommission in einer Stellungnahme die 
fachliche, persönliche und pädagogische Eignung der Bewerberinnen oder Bewerber. Sie stellt einen mit ei-
ner Begründung versehenen Entwurf der Besetzungsvorschlagsliste, die in der Regel drei Personen umfasst, 
unter Angabe der Reihenfolge der aufgenommenen Bewerberinnen oder Bewerber auf und leitet ihn ggf. 
zusammen mit einer Stellungnahme der Frauenbeauftragten des Fachbereiches und der Vertreterin oder des 
Vertreters der Schwerbehinderten der Dekanin oder dem Dekan zu. 
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(8) Die Dekanin oder der Dekan legt den Entwurf der Besetzungsvorschlagsliste mit der Begründung dem 
Fachbereichsrat zur Beschlussfassung vor. Der Fachbereichsrat beschließt in geheimer Abstimmung eine Be-
setzungsvorschlagsliste. Dieser Beschluss bedarf neben der Mehrheit der Mitglieder des Fachbereichsrats 
auch der Mehrheit der dem Fachbereichsrat angehörenden Professorinnen und Professoren. 

(9) Die Dekanin oder der Dekan leitet die Besetzungsvorschlagsliste in der vom Fachbereichsrat beschlossenen 
Fassung mit allen Unterlagen der Präsidentin oder dem Präsidenten zu, die oder der ihn dem Berufungsaus-
schuss des Senats zur Stellungnahme vorlegt. Der Besetzungsvorschlagsliste, die drei Namen enthalten soll, 
ist eine Aufstellung aller Bewerbungen mit allen Bewerbungsunterlagen sowie die wertenden Gutachten des 
Fachbereiches, die eine genaue Ausarbeitung der Abstufung zwischen Erst-, Zweit- und Drittplatzierten ent-
halten müssen, hinzugefügt. Die Kopien der Zeugnisse der Bewerberinnen oder Bewerber auf der Beset-
zungsvorschlagsliste müssen beglaubigt sein.  

(10) Der Berufungsausschuss des Senats beschließt in geheimer Abstimmung über die Stellungnahme zur Beset-
zungsvorschlagsliste.  

(11) Der Berufungsausschuss des Senats kann eine Besetzungsvorschlagsliste an den Fachbereichsrat zurückver-
weisen. 

§ 33  Probelehrveranstaltungen, Probevortrag und Bewerberinnen- oder Bewerbergespräch 

(1) Bewerberinnen und Bewerber, die unter rechtlichen und fachlichen Gesichtspunkten Aussicht haben, auf die 
endgültige Besetzungsvorschlagsliste gesetzt zu werden, erhalten auf Vorschlag der Berufungskommission 
von deren Vorsitzenden eine Einladung zu einer Probelehrveranstaltung, einem Probevortrag und einem 
Bewerberinnen- oder Bewerbergespräch.  

(2) Das von der Berufungskommission gestellte Thema der Probelehrveranstaltung soll den Bewerberinnen und 
Bewerbern spätestens drei Wochen vor dem Termin der Probelehrveranstaltungen mitgeteilt werden. Das 
Thema des Probevortrages kann von der Bewerberin oder dem Bewerber frei aus ihrem/seinen fachlichen 
Tätigkeitsfeld gewählt werden.  

(3) Es können mehrere Bewerberinnen und Bewerber für den gleichen Tag eingeladen werden. Themen und 
Dauer der Probelehrveranstaltungen und des Probevortrages müssen eine aussagekräftige Grundlage für die 
Beurteilung der pädagogischen und der fachlichen Eignung der Bewerberin oder des Bewerbers bieten.  

(4) Die Probelehrveranstaltungen und Probevorträge sind hochschulöffentlich. Zu den Veranstaltungen werden 
von der Dekanin oder dem Dekan schriftlich eingeladen: 

a. die Mitglieder der Berufungskommission, 
b. die übrigen Mitglieder des Fachbereichsrats,  
c. die Professorinnen und Professoren und die Lehrkräfte für besondere Aufgaben des Fachbe-

reichs, die nicht Mitglieder des Fachbereichsrats sind, 
d. sowie die Studierenden des Fachbereichs (Aushang). 

(5) Die Vorsitzende oder der Vorsitzende der Berufungskommission leitet die Veranstaltungen. Diese besteht 
aus der Probelehrveranstaltung und dem Probevortrag mit jeweils anschließender öffentlicher Fachdiskussi-
on. Die Veranstaltungen werden durch die Anwesenden evaluiert; die Ergebnisse finden Eingang in die Ent-
scheidung über den Berufungsvorschlag. 

(6) Das Bewerberinnen- oder Bewerbergespräch findet zwischen der Berufungskommission und den Bewerbe-
rinnen oder Bewerbern in nicht öffentlicher Sitzung im Anschluss an die Probelehrveranstaltung oder den 
Probevortrag statt. 

§ 34  Honorarprofessorinnen oder Honorarprofessoren 

(1) Zu Honorarprofessorinnen oder Honorarprofessoren können Personen bestellt werden, die an der Hoch-
schule lehren, ohne dort in der Lehre hauptberuflich tätig zu sein und aufgrund ihrer hervorragenden wis-
senschaftlichen oder künstlerischen Leistungen das Ansehen der Hochschule in Öffentlichkeit und Wissen-
schaft zu mehren geeignet sind. 

(2) Vorschläge für die Bestellung zur Honorarprofessorin oder zum Honorarprofessor werden auf Beschluss des 
Fachbereichsrats bei der Präsidentin oder dem Präsidenten eingereicht. Das Vorliegen der Voraussetzungen 
von § 49 Abs. 1 Hochschulgesetz ist ausführlich zu belegen. Beim Nachweis der pädagogischen Eignung ist 
das Votum der Studierenden zu beachten. Das nähere Verfahren regelt eine vom Senat zu beschließende 
Richtlinie. 

(3) Nach Zustimmung des Senats schlägt die Präsidentin oder der Präsident, über das fachlich zuständige Minis-
terium, der Ministerpräsidentin oder dem Ministerpräsident die Bestellung vor. 

(4) Honorarprofessorinnen und Honorarprofessoren können an der Hochschule selbständig forschen, soweit 
die Ausstattung der Hochschule dies zulässt. 
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2. Kapitel: Lehrkräfte für besondere Aufgaben, Lehrbeauftragte 

§ 35  Lehrkräfte für besondere Aufgaben 

(1) Stellen für hauptberufliche Lehrkräfte für besondere Aufgaben werden hochschulöffentlich und öffentlich 
ausgeschrieben. 

(2) Für die Bestellung von hauptberuflichen Lehrkräften für besondere Aufgaben gelten die Vorschriften für die 
Berufung von Professorinnen und Professoren sinngemäß. 

§ 36  Lehrbeauftragte  

Lehrbeauftragte werden auf Vorschlag der Dekanin oder des Dekans bestellt. Lehrbeauftragte werden einer Profes-
sorin oder einem Professor des Fachbereiches zugeordnet, die oder der sie fachlich betreut. Für die sachliche Aus-
stattung ist der jeweilige Fachbereich zuständig. 

IV. Abschnitt: Verfahren zur Gewährung von besonderen Leistungsbezügen und zur Vergabe von Forschungs- 
und Lehrzulagen 

§ 37  Besondere Leistungsbezüge 

(1) Professorinnen und Professoren der Besoldungsgruppen W 2 und W 3 können besondere Leistungsbezüge 
gewährt werden. Voraussetzung hierfür ist der Nachweis besonderer, über einen zusammenhängenden 
Zeitraum von mindestens drei Jahren erbrachter Leistungen in den Bereichen Forschung, Lehre, Kunst, Wei-
terbildung und/oder Nachwuchsförderung. Die besonderen Leistungsbezüge werden für einen längeren 
Zeitraum, der in der Regel drei Jahre nicht unterschreiten soll, gewährt. Die Gewährung besonderer Leis-
tungsbezüge soll auch von der Erfüllung einer zuvor abgeschlossenen Zielvereinbarung abhängig gemacht 
werden, in der die Antragstellerin oder der Antragsteller die in einem drei-Jahreszeitraum geplanten 
Schwerpunkte ihrer oder seiner Tätigkeit dargelegt hat. 

(2) Professorinnen und Professoren, die nach den Besoldungsgruppen W 2 und W 3 berufen sind, schließen 
mit der Präsidentin oder dem Präsidenten und der Dekanin oder dem Dekan eine Zielvereinbarung. Diese 
Zielvereinbarung wird in der Personalakte hinterlegt, das Protokoll in der dazu gehörigen Sachakte. 

(3) Nach 1,5 Jahren findet ein protokolliertes Zwischengespräch mit der Dekanin oder dem Dekan statt. In 
diesem Zwischengespräch kann die Zielvereinbarung geändert werden. Das Protokoll des Zwischenge-
sprächs und die gegebenenfalls geänderte Zielvereinbarung werden ebenso in der Sachakte und Personalak-
te hinterlegt. 

(4) Nach  weiteren 1,5 Jahren (insgesamt drei Jahre nach Schließen der Zielvereinbarung) wird die Zielerrei-
chung auf Basis der (ggf. geänderten) Zielvereinbarung und des Protokolls des Zwischengesprächs bewertet. 
Dieses Gespräch findet mit der Präsidentin oder dem Präsidenten und der Dekanin oder dem Dekan statt. 
Aus diesem Gespräch entsteht eine neue Zielvereinbarung für weitere drei Jahre.  

(5) Die Leistungsbezüge werden immer mit Wirkung vom 01.01. eines Jahres gewährt. Eine rückwirkende Ge-
währung ist nicht möglich.  

(6) Im Rahmen der Zielvereinbarung gemäß Absatz 2 kann zu einer Auswahl der folgenden Kriterien Stellung 
genommen werden:  
 besondere Leistungen im Bereich der Lehre, Prüfung, Weiterbildung und Nachwuchsförderung 
 Auszeichnungen für herausragende Lehrleistungen 
 Weiterentwicklung der Lehr-, Lern- und Betreuungsformen, sowie Teilnahme an hochschuldidakti-

scher Weiterbildung, unter besonderer Berücksichtigung der aus Lehrevaluationen und der studenti-
schen Veranstaltungsbewertungen gewonnenen Erkenntnisse 

 Lehrleistungen, die die Deputatsverpflichtungen deutlich überschreiten 
 Abnahme einer überdurchschnittlichen Zahl von Prüfungen 
 Betreuung von Abschlussarbeiten (ohne Deputatsanrechnung) 
 Wesentliche Beiträge zur Studienreform, Entwicklung innovativer Studiengänge 
 Kooperationen mit anderen Hochschulen und Einrichtungen 
 Überdurchschnittliche Mitarbeit in Selbstverwaltungsgremien,  
 Besonderes Engagement bei der Betreuung und Integration ausländischer Studierender sowie beim 

internationalen Austausch 
 Beteiligung an Projekten für Schülerinnen und Schüler und zur Nachwuchswerbung 
 Mitarbeit in Stipendienorganisationen (z.B. Studienstiftung) 
 Förderung der wissenschaftlichen Weiterbildung 
 Mitteleinwerbung durch Sponsoring und PPP-Projekte (Public-Private-Partnership) 
 Beteiligung an der Alumni-Arbeit 
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 besondere Leistungen im Bereich der Forschung und Kunst 
 Drittmitteleinwerbungen  
 Publikationen und Vorträge 
 Patente 
 Erhaltene Preise 
 Internationales Engagement in Wissenschaft, Forschung und Kunst 
 Aufbau und Leitung wissenschaftlicher Arbeitsgruppen (Sonderforschungsbereiche, For-

schungsgruppen, Kompetenzzentren) 
 Vorliegen externer Gutachten über die Forschungsleistungen oder die künstlerischen Leistungen (z.B. 

im Rahmen von Evaluationen) 
 Gutachtertätigkeit für Wissenschaftsförderungseinrichtungen (Deutsche Forschungsgemeinschaft, 

VW-Stiftung, etc.) oder Mitarbeit in Gremien zur Bewertung hervorragender künstlerischer Leistun-
gen 

 Herausgeber- und Gutachtertätigkeit für wissenschaftliche Fachzeitschriften  
 Förderung des wissenschaftlichen oder künstlerischen Nachwuchses  
 Organisation von wissenschaftlichen Fachtagungen oder Ausstellungen  
 Verantwortliche Ämter in wissenschaftlichen Fachgesellschaften und Forschungsförderungsgesellschaf-

ten oder überregionalen künstlerischen Organisationen 
 Unterstützung von Existenzgründerinnen und -gründern 

§ 38  Funktions-Leistungsbezüge 

Zusätzlich zu den in § 5 Abs. 2 Landesverordnung über Leistungsbezüge sowie Forschungs- und Lehrzulagen im 
Hochschulbereich erhalten Dekaninnen oder Dekane der Besoldungsgruppen W 2 und W 3 für die Dauer der 
Wahrnehmung ihrer Funktion Funktionsleistungsbezüge grundsätzlich in Höhe von 7 v. H. des Grundgehaltes aus 
der Besoldungsgruppe W 3.  

§ 39  Forschungs- und Lehrzulagen 

(1) Die Präsidentin oder der Präsident kann Hochschullehrerinnen oder Hochschullehrern der Besoldungsgrup-
pen W 2 und W 3 auf Antrag eine nicht ruhegehaltsfähige Forschungs- und Lehrzulage gewähren, sofern 
folgende Voraussetzungen erfüllt sind: 

1. Der Bewilligungsbescheid eines privaten Drittmittelgebers muss explizit die Gewährung einer For-
schungs- und Lehrzulage, deren Höhe sowie Beginn und Ende des Zeitraums, für den sie bewilligt 
wurde, enthalten. Der Bewilligungsbescheid ist dem Antrag beizufügen. Private Drittmittelgeber 
sind juristische Personen des bürgerlichen Rechts, Stiftungen, deren Kapital ganz oder überwiegend 
in privater Hand ist und Privatpersonen. 

2. Die Kosten des Forschungs- und Lehrvorhabens müssen gemäß Bewilligungsbescheid – unabhängig 
von der beantragten Forschungs- und Lehrzulage – vollständig gedeckt sein. Sollte sich im Laufe 
des Vorhabens eine Finanzierungslücke auftun, die vom privaten Drittmittelgeber nicht gedeckt 
wird, ist die Antragstellerin oder der Antragsteller verpflichtet, diese aus der bewilligten For-
schungs- und Lehrzulage abzudecken. 

3. Das gesamte Drittmittelvorhaben – einschließlich der Forschungs- und Lehrzulage – ist über die Kon-
ten der Hochschule abzuwickeln. Die Forschungs- und Lehrzulage wird erst dann ausbezahlt, wenn 
die entsprechenden Zuwendungen des privaten Drittmittelgebers auf dem Konto der Hochschule 
eingegangen sind. 

(2) Die Forschungs- und Lehrzulage wird regelmäßig monatlich für die Dauer des Forschungs- und Lehrvorha-
bens gewährt, sie darf die Höhe des Jahresgrundgehalts der Antragstellerin oder des Antragstellers nicht 
überschreiten und wird maximal bis zu der vom privaten Drittmittelgeber bestimmten Höhe abzüglich evtl. 
durch das Drittmittelvorhaben bedingter hochschulinterner Aufwendungen (Overheadkosten) gewährt.  

V. Abschnitt: Allgemeine Verfahrensvorschriften 

§ 40  Verfahrensgrundsätze 

(1) Gremien geben sich eine Geschäftsordnung. Hat ein Gremium keine Geschäftsordnung beschlossen oder ist 
ein Sachverhalt nicht geregelt, gilt die Geschäftsordnung des Senats entsprechend.  

(2) Entscheidungen in Personalangelegenheiten erfolgen in geheimer Abstimmung. Besetzungen von Ausschüs-
sen sind keine Personalangelegenheiten. 
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(3) Jedes überstimmte Mitglied kann einen abweichenden Standpunkt in einem schriftlichen Sondervotum dar-
legen, sofern dies in der Sitzung vorbehalten worden ist. Das Sondervotum ist in die Niederschrift aufzu-
nehmen. Beschlüssen, die anderen Stellen vorzulegen sind, ist das Sondervotum beizufügen. 

(4) Über die Sitzungen sind Niederschriften zu fertigen. Diese müssen Tag, Zeit und Ort der Sitzung, die Na-
men der anwesenden Mitglieder, die behandelten Gegenstände, die Beschlüsse und die Abstimmungsergeb-
nisse enthalten. Das Nähere regelt die Geschäftsordnung des Gremiums.  

(5) Bei Entscheidungen, Abstimmungen und Beratung der Organe, Gremien und Ausschüsse dürfen Personen, 
die befangen sind, nicht mitwirken. 
Befangen im Sinne dieser Regelung sind Personen, die  

1. selbst beteiligt sind, 
2. Angehörige einer oder eines Beteiligten sind, 
3. eine Beteiligte oder einen Beteiligten kraft Gesetzes oder Vollmacht oder in diesem Verfahren ver-

treten, 
4. Angehörige der Person sind, die eine Beteiligte oder einen Beteiligten in diesem Verfahren vertritt,  
5. die bei einer oder einem Beteiligten gegen Entgelt beschäftigt sind; dies gilt nicht für ein Beschäfti-

gungsverhältnis mit dem Land Rheinland-Pfalz oder der Hochschule, 
6. als Angehörige gelten auch Lebenspartnerinnen und -partner, Pflegekinder und Pflegeeltern. 

Beteiligt ist, wer durch die Tätigkeit oder die Entscheidung einen unmittelbaren Vor- oder Nachteil erlangen 
kann. Dies gilt nicht, wenn der Vor- oder Nachteil nur darauf beruht, dass jemand einer Berufs-, Bevölke-
rungs- oder Mitgliedergruppe angehört, deren gemeinsame Interessen durch die Angelegenheit berührt 
werden. 

(6) Die vorstehenden Bestimmungen gelten nicht bei Wahlen. 

§ 41  Einberufungen und Beschlussfähigkeit 

(1) Gremien und Ausschüsse werden von ihrer oder ihrem Vorsitzenden mit einer Ladungsfrist von mindestens 
einer Woche schriftlich eingeladen. Auf Verlangen der Hochschulleitung, eines Fünftels der stimmberechtig-
ten Mitglieder, oder aller Mitglieder einer Mitgliedergruppe des Gremiums hat die oder der Vorsitzende das 
Gremium unverzüglich einzuberufen.  

(2) Gremien und Ausschüsse planen ihre Sitzungstage in der Regel im Voraus für das jeweilige Semester. 
(3) Gremien und Ausschüsse sind beschlussfähig, wenn mehr als die Hälfte der stimmberechtigten Mitglieder 

anwesend sind. 

§ 42  Beschlüsse 

(1) Beschlüsse erfolgen mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen, soweit das Hochschulgesetz oder diese 
Grundordnung nichts anderes vorsehen.  

(2) Auf Antrag eines Viertels der anwesenden Mitglieder ist eine Abstimmung im Umlaufverfahren zulässig. Eine 
Abstimmung im Umlaufverfahren setzt eine Behandlung des Beschlussgegenstandes in der Sitzung voraus. 
Die Frist zur Abgabe der Stimme endet eine Woche nach Zugang des Beschlussvorschlages. 
 

VI. Abschnitt: Wissenschaftlicher Einrichtungen, Betriebseinheiten und An-Institute  

§ 43  Wissenschaftliche Einrichtungen, Betriebseinheiten 

(1) Die Leitung und die Stellvertretung einer wissenschaftlichen Einrichtung werden bei zentralen Einrichtun-
gen auf Vorschlag der Präsidentin oder des Präsidenten aus der Gruppe der Professorinnen und Professo-
ren für die Dauer von drei Jahren vom Senat bestellt. Bei Fachbereichseinrichtungen erfolgt die Bestellung 
im Einvernehmen mit der Präsidentin oder dem Präsidenten auf Vorschlag der Dekanin oder des Dekans 
durch den Fachbereichsrat. Die Bestellung der Leitung bei zentralen Einrichtungen und Fachbereichsein-
richtungen kann mit der Mehrheit der Mitglieder des jeweiligen Gremiums widerrufen werden. 

(2) Die Leitung und die stellvertretende Leitung einer Betriebseinheit werden von der Präsidentin oder dem 
Präsidenten bestellt. Die Bestellung der Leitung und der stellvertretenden Leitung kann widerrufen wer-
den. 

(3) Näheres über Aufgaben, Organisation und Benutzung wissenschaftlicher Einrichtungen 
und Betriebseinheiten regeln die jeweiligen Ordnungen. 

§ 44  An-Institute 

Die Präsidentin oder der Präsident kann mit Zustimmung des Senats im Rahmen einer 
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Kooperationsvereinbarung eine rechtlich selbstständige Einrichtung als An-Institut anerkennen, die im Bereich der 
Forschung, der Lehre oder der wissenschaftlichen Weiterbildung tätig ist. 

VII. Abschnitt: Privat finanzierte Auftragsforschung 

§ 45  Allgemeines 

(1) Die Hochschule als Körperschaft des öffentlichen Rechts (§ 6 Abs. 1 HochschG) unterhält in jedem Fachbe-
reich (§ 1) einen Betrieb gewerblicher Art „privat finanzierte Auftragsforschung“. Diese Betriebe gewerbli-
cher Art verfolgen in Wahrnehmung der gesetzlich zugewiesenen Aufgaben (§ 2 HochSchG) bei ihren For-
schungstätigkeiten ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts „steuerbe-
günstigte Zwecke“ der Abgabenordnung vom 16.03.1976 in der jeweils gültigen Fassung. 

(2) Zweck der in Abs. 1 genannten Betriebe gewerblicher Art ist die Förderung von Wissenschaft und For-
schung (§ 52 Abs. 2 Nr. 1 AO). 

(3) Der Zweck wird insbesondere verwirklicht durch die Durchführung von Forschungsvorhaben im Auftrag 
von Dritten (§ 68 Nr. 9 AO). 

§ 46  Selbstlosigkeit 

Mit ihren in § 45 Abs. 1 genannten Betrieben gewerblicher Art ist die Hochschule selbstlos tätig. Sie verfolgt nicht in 
erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. 

§ 47  Ausschließlichkeit 

Die den in § 42 Abs. 1 genannten Betrieben gewerblicher Art zur Verfügung stehenden Mittel dürfen nur zu dem in 
§ 42 Abs. 2 genannten Zweck verwendet werden. Mitglieder der Hochschule erhalten keine Zuwendungen aus 
Mitteln der Betriebe gewerblicher Art. 

§ 48  Verbot unverhältnismäßiger Vergütungen 

Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck der in § 42 Abs. 1 genannten Betriebe gewerblicher Art 
fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden. 

§ 49  Körperschaftsvermögen  

Soweit die Hochschule Körperschaftsvermögen erwirbt, hat die Präsidentin oder der Präsident über die Verwen-
dung und Bewirtschaftung des Vermögens Rechenschaft zu geben. Der Senat bestimmt auf Vorschlag der Präsiden-
tin oder des Präsidenten eine sachkundige Prüferin oder einen sachkundigen Prüfer, der über die Verwendung und 
Bewirtschaftung berichtet. Aufgrund dieses Prüfberichtes trifft der Senat die Entscheidung über die Entlastung des 
Präsidenten. 

VIII. Abschnitt: Wahlen zu den Kollegialorganen 

§ 50  Wahlrecht, Wahlgruppen und Wählbarkeit 

(1) Wahlberechtigt und wählbar sind:  
1. Die Mitglieder der Hochschule (§ 36 Hochschulgesetz) und  
2. Personen, die, ohne Mitglieder nach Nummer 1 zu sein, mit Zustimmung der Präsidentin oder des 

Präsidenten hauptberuflich an der Hochschule tätig sind. 
(2) Nicht wahlberechtigt und wählbar sind Personen, die für weniger als ein Jahr an der Hochschule hauptberuf-

lich beschäftigt werden. 
(3) Gewählt wird in Gruppen. 
(4) Wahlgruppen bilden: 

1. die Professorinnen und Professoren, 
2. die Studierenden und  
3. die Lehrkräfte für besondere Aufgaben, akademische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und die 

nichtwissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. 
Vertreterinnen oder Vertreter von Professuren zählen zur Gruppe der Professorinnen und Profes-
soren.  

(5) Im Fachbereich sind wahlberechtigt und wählbar: 
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Professorinnen und Professoren, Lehrkräfte für besondere Aufgaben, akademische Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter und Personen im Sinne des Absatzes 1 Nr. 2 in dem Fachbereich, dem sie zugeordnet sind, Stu-
dierende in dem Fachbereich, für den sie sich eingeschrieben haben, und die nichtwissenschaftlichen Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter, soweit sie einem Fachbereich zugeordnet sind, in diesem Fachbereich. 
Wahlberechtigte können nur in einem Fachbereich wählen und gewählt werden; gehören sie mehreren 
Fachbereichen an, bestimmen sie den Fachbereich innerhalb der Auslegungszeit des Wählerverzeichnisses 
durch Erklärung gegenüber der Wahlleiterin oder dem Wahlleiter. Unterbleibt eine solche Erklärung oder ist 
sie nicht klar, entscheidet die Wahlleiterin oder der Wahlleiter. 

§ 51  Wahlgrundsätze 

(1) Die Wahlen sind frei, gleich und geheim. 
(2) Die Mitglieder der Gruppen im Senat und in den Fachbereichsräten werden nach den Grundsätzen der 

personalisierten Verhältniswahl (§ 60) gewählt, soweit nicht die Voraussetzungen der Mehrheitswahl nach § 
61 Abs. 1 vorliegen. 

(3) Wahlberechtigte können ihre Stimme nur persönlich abgeben. Eine Vertretung ist unzulässig. 

§ 52  Ersatzmitglieder 

(1) Bei den Wahlen zu den Kollegialorganen sollen ebenso viele Ersatzmitglieder wie Mitglieder gewählt wer-
den. 

(2) Ein Ersatzmitglied tritt als Mitglied ein, wenn: 
1. Ein Mitglied durch Tod, Verlust der Mitgliedschaft in der Hochschule oder im Kollegialorgan (insbe-

sondere infolge eines Wechsels des Fachbereichs oder der Gruppenzugehörigkeit) oder aus ande-
ren wichtigen Gründen ausscheidet oder für eine Dauer von mindestens sechs Wochen verhin-
dert ist, 

2. ein gewähltes Mitglied die Wahl aus wichtigen Gründen ablehnt, 
3. die Wahl eines Mitglieds für ungültig erklärt wird, 
4. ein Mitglied des Senats zur Präsidentin oder zum Präsidenten beziehungsweise zur Vizepräsidentin 

oder zum Vizepräsidenten gewählt wird, 
5. ein Mitglied des Senats als Mitglied des Hochschulrates gewählt wird. 

(3) Ersatzmitglied ist, wer im Falle der personalisierten Verhältniswahl die nächsthöchste Stimmenzahl in seiner 
Gruppe erhalten hat. 

§ 53  Stimmbezirke 

(1) Für die Wahlen zu den Kollegialorganen können aus organisatorischen Gründen jeweils mehrere Stimmbe-
zirke gebildet werden. 

(2) Die Zahl der Wahlberechtigten eines Stimmbezirks darf nicht so gering sein, dass zu erkennen ist, wie ein-
zelne Wahlberechtigte abgestimmt haben. 

(3) Stimmbezirke werden von der Präsidentin oder dem Präsidenten gebildet. 

§ 54  Wahlleiterin oder Wahlleiter 

Wahlleiterin oder Wahlleiter ist die Kanzlerin oder der Kanzler. Mindestens eine Stellvertreterin oder ein Stellver-
treter werden von der Präsidentin oder dem Präsidenten bestellt. Die Wahlleiterin oder der Wahlleiter schreibt die 
Wahlen aus, ist für ihre technische Vorbereitung verantwortlich, koordiniert ihre Durchführung und unterstützt die 
Wahlvorstände; sie oder er nimmt die Wahlergebnisse aus den Stimmbezirken entgegen, stellt das Gesamtwahler-
gebnis fest, nimmt die Verteilung der Sitze vor und gibt das Gesamtwahlergebnis bekannt. 

§ 55  Wahlvorstand 

(1) Für die Stimmbezirke werden für die Wahlen zu den Kollegialorganen von der Präsidentin oder dem Präsi-
denten oder einer von ihr oder ihm beauftragten Person Wahlvorstände bestellt. Der jeweils zuständige 
Wahlvorstand beschließt über die Zulassung der bei ihm eingereichten Wahlvorschläge. Er ist für die Durch-
führung der Wahlen verantwortlich; insbesondere leitet er die Stimmabgabe, stellt das Wahlergebnis im 
Stimmbezirk fest und teil es der Wahlleiterin oder dem Wahlleiter unverzüglich mit. Bei der Erfüllung seiner 
Aufgaben wird er von der Verwaltung der Hochschule unterstützt. 

(2) Wahlvorstände bestehen aus einem vorsitzenden und zwei beisitzenden Mitgliedern. Die Mitglieder sollen 
verschiedenen Gruppen angehören und für die betreffende Wahl wahlberechtigt sein. Wahlvorstände sind 
beschlussfähig, wenn mindestens das vorsitzende und ein beisitzendes Mitglied anwesend sind. Beschlüsse 



 
16 

werden mit Stimmenmehrheit gefasst; bei Stimmengleichheit gibt die Stimme des vorsitzenden Mitglieds den 
Ausschlag. Wahlbewerberinnen und Wahlbewerber können nicht Mitglied des Wahlvorstandes sein.  

(3) Der Wahlvorstand beschließt über die Zulassung der bei ihm eingereichten Wahlvorschläge. 

§ 56  Wahltermin 

(1) Die Wahlen zu den Kollegialorganen sind gleichzeitig während der Vorlesungszeit durchzuführen. 
(2) Die Wahltermine bestimmt die Präsidentin oder der Präsident. Sie sind so frühzeitig festzusetzen, dass eine 

notwendige Wiederholungswahl möglichst noch im gleichen Semester durchgeführt werden kann. 

§ 57  Wahlvorschläge 

(1) Für die Wahlen zu den Kollegialorganen können die Wahlberechtigten einer Wahlgruppe beim zuständigen 
Wahlvorstand bis spätestens zwölf Arbeitstage vor dem Wahltag Wahlvorschläge einreichen. 

(2) Wahlvorschläge dürfen nur Personen enthalten, die der jeweiligen Wahlgruppe gemäß 
 § 47 Abs. 4 angehören und die nach § 47 Abs. 5 wählbar sind. Eine Person darf nur in einen Wahlvorschlag 
pro Kollegialorgan aufgenommen werden. Im Wahlvorschlag sind die Personen in erkennbarer Reihenfolge 
aufzuführen. 

(3) Wahlvorschläge bedürfen der Schriftform. Den Wahlvorschlägen ist die Erklärung der Vorgeschlagenen 
beizufügen, dass sie mit ihrer Kandidatur einverstanden sind.  

(4) Wahlvorschläge müssen von mindestens zwei Wahlberechtigten der jeweiligen Wahlgruppe unterschrieben 
sein. Unterschrift durch Kandidatinnen oder Kandidaten ist statthaft. Umfasst die Wahlgruppe weniger als 
sechs Wahlberechtigte, genügt die Unterschrift einer oder eines Wahlberechtigten. Wahlberechtigte können 
nur einen Wahlvorschlag pro Kollegialorgan unterzeichnen. 

§ 58  Prüfung der Wahlvorschläge 

(1) Der Wahlvorstand oder eine von ihm beauftragte Person vermerkt auf jedem eingereichten Wahlvorschlag 
Tag und Uhrzeit des Eingangs. Dabei sollen die Vorschläge auf ihre äußere Ordnungsmäßigkeit und Voll-
ständigkeit geprüft und offenbare Mängel beanstandet werden. Anschließend sind die Wahlvorschläge in al-
len betroffenen Fachbereichen der Hochschule bekannt zu geben. Bis zum Ablauf der für die Einreichung 
vorgesehenen Frist können Wahlvorschläge von den Vorschlagenden gemeinsam ergänzt, geändert oder zu-
rückgezogen werden. 

(2) Der Wahlvorstand beschließt unverzüglich nach Ablauf der für die Einreichung vorgesehenen Frist über die 
Zulassung der Wahlvorschläge. Wahlvorschläge, die den Anforderungen dieser Wahlordnung nicht genügen, 
sind zurückzuweisen. Der Wahlvorstand setzt eine Nachfrist von fünf Tagen zur Beseitigung der Mängel, 
soweit der Wahltermin dies zulässt. 

§ 59  Stimmzettel, Wahlraum 

(1) Abgestimmt wird mit amtlich hergestellten Stimmzetteln. Die Stimmzettel für die Wahlen zum Senat und zu 
den Fachbereichsräten müssen für jede Wahlgruppe eine andere Farbe haben und mit einer eindeutigen 
Überschrift versehen sein. 

(2) Wahlräume sind so auszustatten, dass die Wahlberechtigten die Stimmzettel von anderen unbeobachtet 
ausfüllen können. 

§ 60  Wahlbekanntmachung 

(1) Die Wahlleiterin oder der Wahlleiter macht die Wahl mindestens vier Wochen vor dem Wahltag während 
der Vorlesungszeit schriftlich bekannt. 

(2) In der Wahlbekanntmachung ist darauf hinzuweisen: 
1. zu welchem Organ die Wahl stattfindet, 
2. wer wahlberechtigt und wer wählbar ist, 
3. wo und wann die Wahlberechtigten die Stimme abgeben können, 
4. dass eine Stimmabgabe durch Stellvertreter unzulässig ist, 
5. wie viele Mitglieder und Ersatzmitglieder zu wählen sind und wie viele auf die einzelnen Gruppen 

entfallen, 
6. dass Wahlvorschläge eingereicht werden sollen, die den Anforderungen des § 54 genügen, 
7. dass nur mit amtlich hergestellten Stimmzetteln abgestimmt werden darf und solche Stimmzettel 

nach Farbe für jede Gruppe verschieden im Wahlraum bereitgehalten werden, 
8. dass nur wählen und gewählt werden kann, wer im Wählerverzeichnis eingetragen ist, 
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9. wo und wann das Wählerverzeichnis eingesehen und eine Berichtigung verlangt werden kann, 
10. in welcher Weise die Stimmen brieflich abgegeben werden können, 
11. wann personalisierte Verhältniswahl und wann Mehrheitswahl stattfindet und dass bei personalisier-

ter Verhältniswahl nur eine Liste gewählt werden kann, bei Mehrheitswahl jedoch vorgeschlagene 
und nicht vorgeschlagene Personen gewählt werden können, 

12. welche Stimmbezirke gebildet sind. 

§ 61  Nachweis des Wahlrechts und der Wählbarkeit 

(1) Wählen darf nur, wer im Wählerverzeichnis aufgeführt ist und bei der Wahl auf Verlangen einen gültigen 
Personalausweis, Reisepass oder Studierendenausweis vorlegen kann. 

(2) Ob Personen wählbar sind, wird bei der Prüfung der eingereichten Wahlvorschläge festgestellt. Bei der 
Mehrheitswahl ist die Wählbarkeit der auf dem Stimmzettel von Wahlberechtigen eingetragenen Personen 
bei der Ermittlung des Wahlergebnisses vom Wahlvorstand festzustellen. 

§ 62  Wählerverzeichnis 

(1) Der zuständige Wahlvorstand stellt für jede Wahl sowie jede Wahlgruppe und jeden Stimmbezirk ein Wäh-
lerverzeichnis auf, in dem die Wahlberechtigten aufgeführt sind. 

(2) Das Wählerverzeichnis muss Name, Vorname und Zuordnung innerhalb der Hochschule (z.B. Fachbereich 
oder Dienststelle) der Wahlberechtigten enthalten. 

(3) Das Wählerverzeichnis wird bis zum Wahltag während der Dienststunden zur Einsicht für die Mitglieder der 
Hochschule bei dem jeweiligen Wahlvorstand oder einer von ihm beauftragten Person ausgelegt. 

(4) Wahlberechtigte (§ 47 Abs. 1), die das Wählerverzeichnis für unrichtig oder unvollständig halten, können bis 
eine Woche vor dem Wahltag dessen Berichtigung während der Dauer der Auslegungszeit bei dem Wahl-
vorstand beantragen. Sie haben die erforderlichen Beweise beizubringen, sofern die behaupteten Tatsachen 
nicht amtsbekannt offenkundig sind. Über den Antrag entscheidet der Wahlvorstand. Die Entscheidung ist 
der oder dem Betroffenen mitzuteilen, soweit sie für das Wahlrecht oder die Wählbarkeit erheblich ist. Das 
Wählerverzeichnis kann bis zur Wahlhandlung auch von Amts wegen berichtigt oder ergänzt werden. 

§ 63  Personalisierte Verhältniswahl 

(1) Die personalisierte Verhältniswahl ist der Regelfall. Personalisierte Verhältniswahl findet statt, wenn für eine 
Gruppe mehrere gültige Wahlvorschläge vorliegen, mehr als ein Mitglied zu wählen ist und die Gesamtzahl 
der vorgeschlagenen Bewerberinnen oder Bewerber die Zahl der von der jeweiligen Gruppe zu Wählenden 
übersteigt. Die Wahlberechtigten können die Stimme nur für eine Liste abgeben. 

(2) Auf dem Stimmzettel sind die Vorschlagslisten in der Reihenfolge der Ordnungsnummern unter Angabe der 
Vor- und Zunamen der Bewerberinnen oder Bewerber und Ersatzbewerberinnen oder Ersatzbewerber auf-
zuführen. Bei der Wahl zum Senat sind außerdem Fachbereich oder Dienststelle der Bewerberinnen oder 
Bewerberinnen und anzugeben. 

(3) Die Wahlberechtigten kreuzen auf dem Stimmzettel eine Bewerberin oder einen Bewerber der Liste an, der 
sie ihre Stimme geben wollen. Sie kennzeichnen damit die Bewerberinnen oder den Bewerber ihrer Wahl. 
Die Reihenfolge innerhalb der Liste ergibt sich aus der Anzahl der Stimmen, die auf die einzelnen Bewerbe-
rinnen oder Bewerber entfallen. Bei Stimmengleichheit zählt die in der Liste vorgegebene Reihenfolge. 

(4) Für die Ermittlung der auf jeden Wahlvorschlag entfallenden Sitze werden die Summen der auf die einzel-
nen Vorschlagslisten entfallenden Stimmen nebeneinander gestellt und der Reihe nach durch 1, 2, 3 usw. ge-
teilt. Auf die jeweils höchste Teilzahl (Höchstzahl) wird solange ein Sitz zugeteilt, bis alle der Gruppe zu-
stehenden Sitze verteilt sind. Sind weniger Sitze zu verteilen als gleiche Höchstzahlen vorhanden sind, so 
entscheidet das Los. Enthält eine Vorschlagsliste weniger Bewerberinnen oder Bewerber als ihr nach den 
Höchstzahlen Sitze zustehen würden, so fallen die überschüssigen Sitze den übrigen Vorschlagslisten in der 
Reihenfolge der nächsten Höchstzahlen zu. Innerhalb der Vorschlagslisten sind die Sitze auf die Bewerberin-
nen oder Bewerber in der auf der Liste angegebenen Reihenfolge zu verteilen, sofern die Wahlberechtigten 
nicht eine andere Reihenfolge bestimmt haben. Ist eine andere Reihenfolge bestimmt worden, so erfolgt die 
Sitzverteilung nach der Zahl der Stimmen, die auf jede Bewerberin oder jeden Bewerber entfallen. 

§ 64  Mehrheitswahl 

(1) Mehrheitswahl ohne Bindung an vorgeschlagene Personen findet statt, wenn für eine Gruppe 
1. nur ein oder kein zugelassener Wahlvorschlag vorliegt, oder 
2. die Gesamtzahl der vorgeschlagenen Personen die Zahl der von der jeweiligen Wahlgruppe zu wäh-

lenden nicht übersteigt und mehr als ein Mitglied zu wählen ist, oder 
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3. nur ein Mitglied zu wählen ist oder 
4. wenn der jeweiligen Wahlgruppe auf Fachbereichsebene zum Zeitpunkt der Wahlbekanntmachung 

weniger als 40 Wahlberechtigte angehören. 
(2) Liegen ein oder mehrere zugelassene Wahlvorschläge vor, werden auf dem Stimmzettel 

1. alle vorgeschlagenen wählbaren Bewerberinnen oder Bewerber in alphabetischer Reihenfolge aufge-
führt, 

2. so viele freie Linien angebracht, dass Namen von Personen in einer Anzahl niedergeschrieben wer-
den können, wie Mitglieder zu wählen sind. 

(3) Liegt kein gültiger Wahlvorschlag vor, wird nur ein Stimmzettel nach Satz 1 Nr. 2 gefertigt. Auf jedem 
Stimmzettel ist anzugeben, wie viele Mitglieder in der Gruppe gewählt werden können. 

(4) Die Wahlberechtigten können auf den Stimmzetteln gemäß Absatz 2 Satz 1 Nr. 2 und Satz 2 so viele wähl-
bare Personen mit Namen und möglichst ihrer Zuordnung in der Hochschule (z.B. Fachbereich oder 
Dienststelle) eintragen, wie Mitglieder in ihrer Gruppe zu wählen sind. Bei einem Stimmzettel nach Absatz 2 
Satz 1 Nr. 1 können die Wahlberechtigten auch vorgeschlagene Bewerberinnen oder Bewerber streichen 
und bis zu der sich aus Satz 1 ergebenden Zahl andere wählbare Personen hinzufügen. 

§ 65  Stimmabgabe 

(1) Die Stimme ist im Wahlraum des Stimmbezirks abzugeben. 
(2) Während der Zeit der Stimmabgabe ist jede Beeinflussung der Wahlberechtigten im Wahlraum untersagt. 
(3) Bei der Stimmabgabe müssen mindestens das vorsitzende oder ein beisitzendes Mitglied des Wahlvorstands 

anwesend sein. 
(4) Zur Stimmabgabe wird nicht zugelassen, wer nicht im Wählerverzeichnis eingetragen ist oder wer laut Wäh-

lerverzeichnis bereits abgestimmt hat. 
(5) Die Wahlberechtigten füllen die Stimmzettel aus und falten sie so zusammen, dass bei der Stimmabgabe 

andere Personen nicht erkennen können, wie gewählt wurde; bei verbundenen Wahlen (gleichzeitige Wahl 
zu verschiedenen Kollegialorganen) muss jeder Stimmzettel einzeln gefaltet werden. Danach begeben sich 
die Wahlberechtigten an den Tisch des Wahlvorstands, nennen ihren Namen und auf Anfrage ihren Fach-
bereich, Dienststelle oder Wohnung. Die Wahlberechtigen haben sich auf Verlangen durch einen gültigen 
Personalausweis, Reisepass oder Studierendenausweis über ihre Person auszuweisen. Sobald anhand des 
Wählerverzeichnisses die Wahlberechtigung festgestellt und die Stimmabgabe in der dafür vorgesehenen 
Spalte des Wählerverzeichnisses vermerkt ist, dürfen die Wahlberechtigten die Stimmzettel in die Wahlurne 
einwerfen. 

(6) Wird die Stimmabgabe unterbrochen oder das Wahlergebnis nicht unmittelbar nach Abschluss der Stimm-
abgabe festgestellt, so hat das vorsitzende Mitglied des Wahlvorstands oder die von ihm beauftragte Person 
die Wahlurne so zu verschließen, dass es ohne Gewaltanwendung unmöglich ist, Stimmzettel einzuwerfen 
oder zu entnehmen. Muss die Wahlurne über Nacht aufbewahrt werden, so bestimmt der Wahlvorstand 
den Ort und die Art und Weise der Aufbewahrung. Bei Wiedereröffnung der Wahl und bei Entnahme der 
Stimmzettel zur Auszählung hat sich der Wahlvorstand davon zu überzeugen, dass der Verschluss unver-
sehrt ist. 

§ 66  Briefwahl 

(1) Falls Wahlberechtigte voraussichtlich verhindert sind, am Wahltermin ihre Stimme im Wahlraum abzugeben, 
können sie von der Briefwahl Gebrauch machen; dasselbe gilt, wenn am Ort des Fachbereichs oder der 
Dienststelle die Stimme nicht abgegeben werden kann. 

(2) Wahlberechtigte können bis 16:00 Uhr des vierten Arbeitstages vor dem Wahltag persönlich oder schriftlich 
bei dem Wahlvorstand Briefwahl beantragen. Studierende haben dabei ihren Studierendenausweis vorzule-
gen. Daraufhin sind dem Wahlberechtigen ein Wahlschein, ein Stimmzettel oder bei verbundenen Wahlen 
ein Stimmzettel für jedes Kollegialorgan, ein Wahlumschlag und ein freigemachter Wahlbriefumschlag auszu-
händigen oder zu übersenden. Wird der Wahlbrief vom Ausland übersandt, so haben ihn die Wahlberech-
tigten freizumachen. Der Wahlschein muss Name, Vorname und Anschrift, Gruppenzugehörigkeit, Zuord-
nung in der Hochschule (z.B. Fachbereich oder Dienststelle) der Wahlberechtigten sowie die Erklärung ent-
halten, dass sie die Stimmzettel persönlich ausgefüllt haben. Ferner sind auf dem Wahlschein die für das 
Briefwahlverfahren notwendigen Hinweise zu geben. 

(3) Die Aushändigung oder Übersendung der Briefwahlunterlagen ist im Wählerverzeichnis zu vermerken. 
(4) Wer Briefwahlunterlagen ausgehändigt erhalten hat oder wem sie übersandt worden sind, kann die Stimme 

nur auf dem Wege der Briefwahl abgeben. 



 
19 

§ 67  Stimmabgabe bei Briefwahl 

(1) Bei Briefwahl kennzeichnen die Wahlberechtigten die Stimmzettel und legen sie in den Wahlumschlag. Sie 
unterschreiben die auf dem Wahlschein enthaltene Erklärung (§ 63 Abs. 2 Satz 5) unter Angabe des Ortes 
und des Tages, legen sie zusammen mit dem Wahlumschlag in den Wahlbriefumschlag und verschließen 
diesen. Die Wahlberechtigten übersenden den Wahlbriefumschlag durch die Post an den Wahlvorstand 
oder geben ihn bei diesem ab. Der Wahlbriefumschlag muss bis zum Ablauf der Wahlzeit beim Wahlvor-
stand eingegangen sein. Dieser, beziehungsweise eine Helferin oder ein Helfer vermerkt auf dem Wahlbrief-
umschlag Tag und Uhrzeit des Eingangs mit Unterschrift. 

(2) Nach Ablauf der Wahlzeit werden die Wahlumschläge in die Urne geworfen und zusammen mit den übri-
gen abgegebenen Stimmen ausgezählt. 

§ 68  Gültigkeit der Stimmabgabe 

(1) Bei der Stimmenauszählung entscheidet der Wahlvorstand über die Gültigkeit der Stimmabgabe. 
(2) Eine Stimmabgabe ist ungültig, wenn 

1. der Stimmzettel nicht amtlich hergestellt ist, 
2. der Stimmzettel nicht gekennzeichnet ist oder die Kennzeichnung den Wählerwillen nicht eindeutig 

erkennen lässt, 
3. der Stimmzettel ganz durchgestrichen oder durchgerissen ist, 
4. der Stimmzettel durch schriftliche Zusätze ergänzt ist, 
5. die gewählte Person nicht oder in der betreffenden Gruppe nicht wählbar ist, hinsichtlich dieser Per-

son. 
6. die gewählte Person nicht zweifelsfrei zu erkennen ist, hinsichtlich dieser Person. 

(3) Bei Mehrheitswahl ist darüber hinaus eine Stimmabgabe ungültig, wenn 
1. mehr Personen als zulässig aufgeführt sind,  
2. eine wählbare Person mehr als einmal aufgeführt ist, hinsichtlich der weiteren Kennzeichnungen. 

§ 69  Wahlniederschrift 

(1) Über die Wahlhandlung und Feststellung des Wahlergebnisses wird vom Wahlvorstand eine Niederschrift 
angefertigt. Sie ist von den Mitgliedern des Wahlvorstands zu unterzeichnen. Die Niederschrift muss enthal-
ten: 

1. Die Namen der Mitglieder des Wahlvorstands, 
2. Beanstandungen und besondere Vorkommnisse bei der Wahlhandlung und bei der Feststellung des 

Wahlergebnisses, 
3. Feststellung über die Nichtzulassung von Wählern, 
4. die Zahl der abgegebenen Stimmen, 
5. die Zahl der in jeder Gruppe gemäß § 65 Abs. 2 und 3 ungültigen Stimmabgaben,  
6. die Zahl der auf die einzelnen Vorschläge entfallenden Stimmen. 

(2) Der Niederschrift sind die Stimmzettel beizufügen 

§ 70  Wahlergebnis 

(1) Bei der personalisierten Verhältniswahl sind die Mitglieder in der Reihenfolge der ermittelten Höchstzahlen 
und nach der sich gemäß § 60 Abs. 4 ergebenden Reihenfolge gewählt; als Ersatzmitglieder sind von jedem 
Wahlvorschlag so viele nachfolgende Bewerberinnen oder Bewerber in der sich aus ihm ergebenden Rei-
henfolge gewählt, wie Mitglieder aus dem Wahlvorschlag gewählt sind. 

(2) Bei der Mehrheitswahl sind zunächst die Mitglieder und dann die Ersatzmitglieder in der Reihenfolge der 
jeweils höchsten auf sie entfallenden Stimmenzahl gewählt. Bei Stimmengleichheit entscheidet das Los. 

§ 71  Feststellung der Ergebnisse der Wahl 

(1) Die Wahlleiterin oder der Wahlleiter stellt das Gesamtwahlergebnis auf Grund der ihr oder ihm von den 
Wahlvorständen gemeldeten Ergebnisse der einzelnen Stimmbezirke fest. 

(2) Die Wahlleiterin oder der Wahlleiter benachrichtigt die gewählten Mitglieder und Ersatzmitglieder. Mitglie-
der und Ersatzmitglieder, welche die Wahl aus wichtigem Grund nicht annehmen, müssen dies innerhalb 
von zehn Tagen nach Aushang des Wahlergebnisses gegenüber dem zuständigen Wahlvorstand erklären. 
Dieser informiert die Wahlleiterin oder den Wahlleiter. 

(3) Die Wahlergebnisse werden durch Aushang öffentlich bekannt gemacht. 
(4) Die Wahlunterlagen sind vier Jahre aufzubewahren. 
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§ 72  Einspruch, Wahlprüfung 

(1) Wahlberechtigte können die Gültigkeit einer Wahl innerhalb von zwei Wochen nach der Bekanntgabe des 
Wahlergebnisses durch Einspruch anfechten. Der Einspruch ist schriftlich bei der Präsidentin oder dem Prä-
sidenten einzulegen und zu begründen; er soll Beweismittel angeben. 

(2) Über den Einspruch entscheidet ein Wahlprüfungsausschuss, der vom Senat für jede Wahl oder mehrere 
Wahlen gebildet wird. Der Wahlprüfungsausschuss muss mindestens zwei Wochen vor der Wahl gebildet 
werden. Der Wahlprüfungsausschuss besteht aus fünf Mitgliedern der in § 37 Abs. 2 HochSchG genannten 
Gruppen; er wählt aus seiner Mitte eine Vorsitzende oder einen Vorsitzenden. Der Wahlprüfungsausschuss 
ist beschlussfähig, wenn außer der oder dem Vorsitzenden mindestens zwei Mitglieder anwesend sind. Er 
beschließt mit Stimmenmehrheit. Bei Stimmengleichheit gibt die Stimme der oder des Vorsitzenden den 
Ausschlag. Der Wahlprüfungsausschuss hat seine Entscheidung schriftlich zu begründen und der oder dem 
Anfechtenden zuzustellen sowie der Präsidentin oder dem Präsidenten zu übermitteln. 

(3) Der Einspruch kann nur darauf gestützt werden, dass bei der Wahlvorbereitung, der Wahlhandlung oder 
der Ermittlung des Wahlergebnisses gegen wesentliche Vorschriften des Hochschulgesetzes oder dieser 
Verordnung verstoßen wurde. Ein Einspruch mit der Begründung, dass eine Wahlberechtigte oder ein 
Wahlberechtigter an der Ausübung des Wahlrechts gehindert gewesen sei, weil sie oder er nicht oder nicht 
in der richtigen Wahlgruppe in das Wählerverzeichnis eingetragen worden sei oder dass eine Person an der 
Wahl teilgenommen habe, die zwar in das Wählerverzeichnis eingetragen, aber nicht wahlberechtigt war, ist 
bezüglich der Wahl zu kollegialen Organen unzulässig. 

(4) Einem Einspruch nach Absatz 3 Satz 1 kann durch Ungültigkeitserklärung nur dann entsprochen werden, 
wenn und soweit nach Überzeugung des Wahlprüfungsausschusses der Verstoß zu einem anderen Ergebnis 
geführt haben könnte und dieses Ergebnis nicht berichtigt werden kann. 

(5) Die Wahl einer Person ist ungültig, wenn diese 
1. zur Zeit der Wahl nicht wählbar war oder 
2. durch die Berichtigung oder Ungültigkeitserklärung nicht mehr Mitglied oder Ersatzmitglied sein kann. 

(6) Wird eine Wahl für ungültig erklärt, so berührt dies nicht die Wirksamkeit der Handlungen, die von dem 
gewählten Gremium oder der gewählten Person bis zum Zeitpunkt der Ungültigkeitserklärung vorgenom-
men worden sind. 

§ 73  Wiederholungswahl, Nachwahl 

(1) Wahlen sind insoweit zu wiederholen, als sie für ungültig erklärt worden sind (Wiederholungswahl). 
(2) Eine Nachwahl findet statt, wenn die Anzahl der Wahlmitglieder eines kollegialen Organs nach Eintritt der 

Ersatzmitglieder unter die für die Beschlussfähigkeit erforderliche Zahl sinkt. Bei der Nachwahl sind die Mit-
glieder und Ersatzmitglieder einer Gruppe zu wählen, die nach der für die Gruppe bei der Hauptwahl fest-
gestellten Mitglieder- und Ersatzmitgliederzahl fehlen. 

(3) Für eine Wiederholungswahl und für eine Nachwahl gelten die für die entsprechende Hauptwahl maßge-
benden Bestimmungen sinngemäß. Gewählt wird nach den für die Hauptwahl maßgebenden Wahlvorschlä-
gen und Wählerverzeichnissen, sofern die Wahl nicht wegen der Wahlvorschläge oder Wählerverzeichnisse 
für ungültig erklärt wurde. 

§ 74  In-Kraft-Treten 

(1) Diese Grundordnung tritt am Tage nach der Veröffentlichung im Hochschulanzeiger der Hochschule Kai-
serslautern in Kraft. 

(2) Gleichzeitig tritt die Grundordnung der Fachhochschule Kaiserslautern vom 30.01.2006 außer Kraft. 
(3) Alle zum Zeitpunkt dieser Grundordnung geltenden Satzungen der Hochschule Kaiserslautern bleiben wirk-

sam, soweit sie dieser Grundordnung nicht widersprechen. 
 

 
Kaiserslautern, den 28.08.2014 
 
 
Prof. Dr. Konrad Wolf 
Präsident der Fachhochschule Kaiserslautern 
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